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Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Urteil vom 20.2.2008

Tenor

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 26. April 2007 -
11 K 3637/06 - wird zurückgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Der Kläger begehrt seine Einbürgerung.

Der Kläger ist Staatsangehöriger von Sri Lanka und tamilischer Volkszugehöriger. Am 2.7.1972 wurde
er in Jaffna geboren. Er reiste am 6.4.1997 in die Bundesrepublik Deutschland ein und beantragte am
22.5.1997 seine Anerkennung als Asylberechtigter. Mit Bescheid vom 28.4.1998 erkannte das Bun-
desamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge den Kläger als Asylberechtigten an und stellte
fest, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG vorliegen, nachdem es mit Urteil des Verwal-
tungsgerichts Stuttgart vom 17.3.1998 - A 4 K 14020/97 - hierzu verpflichtet worden war. Das Gericht
ging hierbei davon aus, dass der Kläger in seiner Heimat auf der Jaffna-Halbinsel zunächst von der
LTTE („Liberation Tigers of Tamil Eelam“) und dann auch von der Armee bedrängt worden und
deshalb nach Colombo gegangen sei, wo er unter LTTE-Verdacht verhaftet, verhört und misshandelt
worden sei. Seit dem 18.5.1998 besitzt der Kläger eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis.

Unter dem 7.9.2003 beantragte der Kläger seine Einbürgerung. Am 24.9.2003 gab er gegenüber der
Beklagten eine Loyalitätserklärung zum Einbürgerungsantrag ab. Darin bekannte er sich zur freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes und erklärte, dass er keine Bestrebungen
verfolge oder unterstütze oder verfolgt oder unterstützt habe, die u. a. gegen die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung gerichtet seien oder durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete
Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährdeten. Laut
Vermerk der zuständigen Sachbearbeiterin sei durch ein persönliches Gespräch festgestellt worden,
dass der Kläger über Grundkenntnisse der staatlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland
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verfüge. Am 21.11.2003 absolvierte er bei der Volkshochschule Stuttgart einen Sprachtest, den er mit
72 Punkten bestand. Sein Führungszeugnis (Stand 3.8.2004) enthielt keine Eintragungen.

Mit Schreiben vom 9.6.2005 teilte das Innenministerium Baden-Württemberg mit, es stimme ei-
ner Einbürgerung des Klägers gegenwärtig nicht zu. Er sei dem Landesamt für Verfassungsschutz
im Zusammenhang mit der LTTE bekannt. Er habe zumindest 1999 als Schriftführer dem erwei-
terten Vorstand der „Kultur Vereinigung der Tamilen e. V.“, die der LTTE nahestehe, angehört und
sei auch Gründungsmitglied. Dieser Verein trete zwar nach außen hin selbständig auf; seine Ver-
knüpfung mit der LTTE erschließe sich jedoch daraus, dass bewährte LTTE-Kader oder LTTE-
Mitglieder Führungsrollen übernähmen. Die Nähe dieses Vereins zur LTTE werde beispielsweise
anhand eines Veranstaltungsplakats für eine Kulturveranstaltung am 17.6.2000 deutlich, das in Um-
rissen das geplante „Tamil Eelam“ sowie einen LTTE-Führer zeige. Bei einer Kulturveranstaltung
des Vereins vom 20.1.2001 habe es sich in Wahrheit um eine Heldengedenkfeier zu Ehren eines da-
maligen LTTE-Funktionärs gehandelt. An der Veranstaltung hätten auch hochrangige LTTE-Kader
wie z. B. der Regionalführer von Süddeutschland teilgenommen. Sie sei einerseits von kulturellen
und folkloristischen Darbietungen geprägt gewesen, andererseits seien aber auch Revolutionslieder
vorgetragen worden und der Vorsitzende einer Nebenorganisation der LTTE habe eine engagierte
Rede gehalten, in der er für die Unterstützung des tamilischen Freiheitskampfes geworben habe.
Im Veranstaltungsbereich seien an Informationsständen LTTE-Propagandaartikel verkauft worden.
Eine Unterstützung der LTTE von deutschem Boden aus schließe Vorbereitungshandlungen ein,
die auf die Anwendung von Gewalt gerichtet seien und deshalb auswärtige Belange der Bundes-
republik, nämlich die Beziehungen zu Sri Lanka und gegebenenfalls auch zu Indien, gefährdeten.
Die regionalen Unterstützervereine nähmen an diesen Bestrebungen teil, auch wenn sie gleichzeitig
dem bloßen geselligen Zusammensein der Mitglieder und Sympathisanten oder einer friedlichen, im
Einklang mit der Verfassung stehenden Wahrnehmung von deren Belangen und Interessen dienten.
Diese Vereine beteiligten sich zugleich auch an Aktionen, die von der LTTE gesteuert seien. Zudem
unterstützten sie diese finanziell.

Unter dem 10.8.2005 nahm der Kläger wie folgt Stellung: In seiner Freizeit gehe er gern zu tamili-
schen Kulturveranstaltungen, um seine Freunde und Bekannte zu treffen. Dort habe er auch Herrn
A. getroffen. Dieser habe ihm berichtet, die Anmietung einer Halle sei erheblich günstiger, wenn
sie einen eigenen Kulturverein gründen würden. Dies könnten jedoch nur Personen, die einen un-
befristeten Aufenthaltsstatus besäßen. Auf seine Bitte hin habe er – der Kläger – sich bereit erklärt
zu helfen. Er habe Herrn A. darauf hingewiesen, dass er für irgendwelche Tätigkeiten keine Zeit
habe, da er sehr viel arbeite. Dieser habe geantwortet, der Kläger solle ihm einfach eine Fotokopie
seines Reisepasses geben, um alles weitere könne er sich kümmern. Am 28.11.1999 habe er dann
eine Einladung für den 12.12.1999 bekommen. An diesem Tag habe er Herrn A. die Fotokopie seines
Reisepasses übergeben und unterschrieben. Danach habe er gleich wieder zur Arbeit gehen müssen.
Um seine Familie im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland zu holen, habe
er Geld benötigt und deshalb zwei Arbeitsstellen gehabt. Seit seine Familie hier in Deutschland sei,
kümmere er sich um seine Frau und seine Kinder, gehe zur Arbeit und habe keinen Kontakt zu den
Tigern. In seiner knapp bemessenen Freizeit besuchten er und seine Familie manchmal tamilische
Kulturveranstaltungen. Bei den vom Landesamt für Verfassungsschutz erwähnten Veranstaltungen
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sei er jedoch nicht zugegen gewesen. Mittlerweile habe er mit Schreiben vom 5.8.2004 seine Mit-
gliedschaft in dem tamilischen Kulturverein gekündigt. Er habe keinerlei Kontakte zur LTTE und
mit dem Kulturverein nun nichts mehr zu tun.

Am 4.10.2006 erhob der Kläger Untätigkeitsklage vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Zur Be-
gründung trug er vor, er habe nie den entsprechenden Kontakt zu dem tamilischen Kulturverein
e.V. Stuttgart gehabt. Seine Mitgliedschaft habe auf reiner Gefälligkeit basiert. Mit Schreiben vom
5.8.2004 habe er die Mitgliedschaft gekündigt. Er habe mit Schreiben vom 10.8.2005 dargelegt, dass
und warum er sich von diesem Verein in vollem Umfang distanziere. Er habe an keiner einzigen
Veranstaltung dieses Vereins teilgenommen und insbesondere keinen Kontakt zur LTTE.

Mit Bescheid vom 15.12.2006 lehnte die Beklagte den Einbürgerungsantrag des Klägers ab. Die Er-
kenntnisse bezüglich seiner Betätigung für die der LTTE nahestehende „Kulturvereinigung der Ta-
milen in Stuttgart e. V.“ belege, dass er von deutschem Boden aus die LTTE unterstützt habe. Eine
Abwendung von diesen Bestrebungen könne nicht schon dem Umstand entnommen werden, dass
er dem Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg letztmals 1999 mit einer Tätigkeit als
Schriftführer bekannt geworden sei. Bestätigt werde dies durch seine Einlassung, wonach er seine
Mitgliedschaft erst mit Schreiben vom 5.8.2004 gekündigt habe. Sein Vortrag, er sei ohne Absicht
in die Schriftführerschaft des Vereins „hereingerutscht“, weil er einem Bekannten eine Kopie des
Reisepasses geliehen habe, vermöge nicht zu überzeugen. Auch sonst fehle es seiner Darstellung an
Schlüssigkeit und logischer Überzeugungskraft. Einerseits trage er vor, gerne zu tamilischen Kultur-
veranstaltungen zu gehen, um Freunde und Bekannte zu treffen. Diese Kontakte hätten jedoch durch
die Bemühungen, eine ausreichende Lebensgrundlage für die Einreise der Familie zu schaffen, und
erst recht seit seine Familie hier lebe, stark nachgelassen. Andererseits trage er vor, mit seiner Familie
weiterhin manchmal tamilische Kulturveranstaltungen zu besuchen.

Unter dem 17.1.2007 und dem 1.3.2007 teilte das Innenministerium Baden-Württemberg auf Anfra-
ge des Verwaltungsgerichts ergänzend mit, der Kläger sei durch eine zuverlässige Quelle als Teilneh-
mer einer Veranstaltung am 22.1.2005 in Karlsruhe identifiziert worden. Bei dieser Veranstaltung sei
die Fahne der LTTE gehisst worden und es seien Lobreden auf einen ehemaligen LTTE-Funktionär
gehalten worden. Der Bezug zur LTTE ergebe sich auch aus dem Emblem und dem Schriftzug der
Organisation auf der im Internet veröffentlichten Einladung zur Veranstaltung. Die Veranstaltung
habe um 16.30 Uhr begonnen und etwa vier Stunden gedauert.

Der Kläger nahm hierzu wie folgt Stellung: Er bestreite, an einer Veranstaltung der LTTE am
22.1.2005 in Karlsruhe teilgenommen zu haben. In der Nacht vom 21. auf den 22.1.2005 habe er
von 21.59 Uhr bis 6.01 Uhr morgens gearbeitet. Zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr habe er noch
eine Nebentätigkeit bei einer Gebäudereinigungsfirma ausgeübt. Am 22.1.2005 seien er und seine
Familie zu einem häuslichen Gedenktag aus Anlass des Todes der Mutter eines Freundes in Folge
des Tsunami eingeladen gewesen. Sie seien zu Hause gegen 17.30 Uhr aufgebrochen, der Gedenktag
habe etwa um 18.00 Uhr bei dem in der Nähe wohnenden Freund angefangen. Daher könne er nicht
an diesem Tag in Karlsruhe gewesen sein.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart am 26.4.2007 wurde der beim
Landesamt für Verfassungsschutz beschäftigte Zeuge . . . vernommen. Er gab an: Das Protokoll der
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Versammlung vom 19.10.1999 enthalte die Aussage, dass der Kläger als Schriftführer ohne Gegen-
stimme gewählt worden sei. Hieraus könne geschlossen werden, dass er als Schriftführer tätig gewe-
sen sei. Welche Tätigkeiten er entfaltet habe, wisse er – der Zeuge – aber nicht. Er habe auch keine
Erkenntnisse, dass der Kläger Tätigkeiten für die Kulturvereinigung der Tamilen entfaltet habe. Er
wisse nur, dass er Teilnehmer an der Veranstaltung am 22.1.2005 gewesen sei. Aus einem Antrag,
den der Kläger im Jahr 1998 gestellt habe, sei der Quelle des Landesamts für Verfassungsschutz das
Lichtbild des Klägers kurz vor dem 8.3.2001 vorgelegt worden. Die Quelle sei bei der Veranstaltung
am 22.1.2005 anwesend gewesen; sie habe den Kläger als Teilnehmer identifiziert. Sie habe dem V-
Mann-Führer mündlich berichtet; dieser habe ein Protokoll gefertigt. Die Quelle sei nach Ansicht
des Landesamts für Verfassungsschutz zuverlässig. Sie zähle zu den etwa 110 Mitgliedern der LTTE,
von denen im Verfassungsschutzbericht Baden-Württemberg 2005 die Rede sei. Der Kläger zähle
nach Ansicht des Landesamts für Verfassungsschutz nicht zu diesen 110 Mitgliedern. Bei der Veran-
staltung am 22.1.2005 seien etwa 300 Personen anwesend gewesen. Hierbei habe die zur Volksgruppe
der Tamilen gehörende Quelle weniger als 30 Personen benannt. Die Kulturvereinigung der Tami-
len gelte seit der Veranstaltung am 17.6.2000 als LTTE-nah. Mangels Erkenntnissen könne er nicht
sagen, dass die Kulturvereinigung schon zuvor der LTTE nahegestanden habe. Ob die Kulturverei-
nigung auch Veranstaltungen, die nicht von der LTTE geprägt worden seien, veranstaltet habe, wisse
er nicht. Dass die Veranstaltung am 22.1.2005 LTTE-nah gewesen sei, ergebe sich aus dem gesamten
Inhalt dieser Veranstaltung.

Ausweislich der Verhandlungsniederschrift befragte der Berichterstatter nach Abschluss der Beweis-
aufnahme den Kläger zum Inhalt der von ihm abgegebenen Loyalitätserklärung und zum Inhalt der
freiheitlich demokratischen Grundordnung. Der Kläger erklärte, hierüber wisse er nichts. Auf wei-
tere Frage des Berichterstatters zum Inhalt von Grundrechten erklärte – so die Niederschrift – der
Prozessbevollmächtigte des Klägers, dieser werde keine weiteren Aussagen machen. Sodann habe
der Berichterstatter den rechtlichen Hinweis gegeben, dass auch die Voraussetzungen des § 10 Abs. 1
Nr. 1 und des § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG zu prüfen seien.

Mit Urteil vom 26.4.2007 - 11 K 3637/06 - hat das Verwaltungsgericht Stuttgart die Klage abgewie-
sen. In den Entscheidungsgründen wird ausgeführt: Ein Anspruch auf Einbürgerung bestehe gemäß
§ 11 Satz 1 Nr. 1 StAG nicht, wenn der Einbürgerungsbewerber nicht über ausreichende Kennt-
nisse der deutschen Sprache verfüge. Diese Anforderungen erfülle der Kläger nicht. Zwar habe er
bei dem am 21.11.2003 durchgeführten „Deutschtest“ 72 Punkte erreicht. Dies sei jedoch allein ein
Indiz für das Vorliegen ausreichender Deutschkenntnisse. Aufgrund der in der mündlichen Verhand-
lung durchgeführten Befragung des Klägers sei das Gericht davon überzeugt, dass in seiner Person
keine ausreichenden Deutschkenntnisse vorlägen. Er sei in der mündlichen Verhandlung nicht in
der Lage gewesen, Fragen im erforderlichen Umfang verständlich zu beantworten. Das Gericht ha-
be regelmäßig den Prozessbevollmächtigten des Klägers bitten müssen, erneut zu wiederholen, was
der Kläger gesagt habe bzw. gesagt haben könne. Auch der Vertreter der Beklagten habe betont, es
sei nicht oder nur sehr schwer möglich, den Kläger sprachlich zu verstehen. Weiter müsse davon
ausgegangen werden, dass der Kläger das am 24.9.2003 abgegebene Bekenntnis zur freiheitlichen de-
mokratischen Grundordnung nicht verstanden habe. Auf die entsprechende Frage des Gerichts habe
er geantwortet, hierüber wisse er nichts. Weitere Fragen zum Inhalt von Grundrechten habe der
Prozessbevollmächtigte des Klägers abgeblockt. Auch eine Ermessenseinbürgerung nach § 8 StAG
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komme nicht in Betracht. Sie scheide ebenfalls aus, weil sich der Kläger jedenfalls im Rahmen der
Kontakte mit Behörden sprachlich nicht zurechtfinden könne. Das Urteil des Verwaltungsgerichts
wurde dem Kläger am 9.5.2007 zugestellt.

Der Kläger hat am 15.5.2007 die vom Verwaltungsgericht zugelassene Berufung eingelegt, die er –
rechtzeitig – wie folgt begründet: Es stelle sich die Frage, ob es nicht ausreichend sein müsse, wenn
zur objektiven Überprüfung der Sprachkenntnisse eine Sprachprüfung durchgeführt und bestanden
werde, ohne dass es auf subjektive Eindrücke eines Richters in der mündlichen Verhandlung an-
komme. Das Gericht behaupte, er sei in der mündlichen Verhandlung nicht in der Lage gewesen, auf
Fragen im erforderlichen Umfang verständlich zu antworten. Dies werde damit begründet, dass das
Gericht regelmäßig den Prozessbevollmächtigten des Klägers habe bitte müssen, erneut zu wieder-
holen, was er gesagt habe. Es sei erstaunlich, dass der Prozessbevollmächtigte seine Ausführungen
in Deutsch in vollem Umfang habe wiederholen können, obwohl er seine Landessprache nicht ken-
ne. Wenn ein Vertreter der Beklagten in der mündlichen Verhandlung dies bestätige, widerspreche
dies dem gesamten Akteninhalt und den Feststellungen der Beklagten im Verwaltungsverfahren. Bei
allen Vorsprachen im Verwaltungsverfahren sei er verstanden worden. Es sei geboten, allein die be-
standene Deutschprüfung zur Grundlage des gesamten Verfahrens zu machen, denn nur so sei eine
objektive Feststellung möglich. Zu beachten sei auch, dass er unvorbereitet und aufgeregt gewesen
sei und manchmal vor Aufregung fast kein Wort herausgebracht habe. Erst nachdem man gemerkt
habe, dass die Vernehmung des Zeugen vom Verfassungsschutz die Vorwürfe der Beklagten nicht
habe bestätigen können, habe man offensichtlich andere Ablehnungsgründe gesucht.

Er habe im Gerichtsverfahren dargelegt und unter Beweis gestellt, dass er an der Veranstaltung
am 22.1.2005 nicht teilgenommen habe und nicht habe teilnehmen können. Der Zeuge . . . sei
schon deshalb nicht glaubwürdig, weil er noch in der mündlichen Verhandlung behauptet habe,
der 22.1.2005 sei wohl ein Dienstag, dies stehe so in den Unterlagen, wohingegen dieser Tag ein
Samstag sei. Der Zeuge habe in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht erklärt,
man habe im Jahr 2001 einem Informanten einmalig ein Bild des Klägers gezeigt, ohne ihm dieses
Bild mitzugeben habe. Obwohl der Informant seit 2001 nur dieses Bild gesehen habe, wolle er ihn –
den Kläger – vier Jahre später bei einer Veranstaltung von vier Stunden unter Hunderten von Perso-
nen erkannt haben. Dies sei schlicht unglaubwürdig. Es sei unverständlich, dass der Vorsitzende der
Kulturvereinigung der Tamilen, der diesen Verein nach außen vertrete, dessen Ziele verfolge und die
Veranstaltungen durchführe, mittlerweile als Deutscher eingebürgert worden sei. Auch aus anderen
Verfahren sei bekannt, dass viele tamilische kulturelle Vereinigungen von der LTTE unterwandert
worden seien, ohne dass der Verein oder seine Mitglieder dies erkannt hätten.

Der Richter habe ihn nur nach der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und nicht nach den
einzelnen Prinzipien und Grundlagen des Staates befragt. Er sei z. B. nicht zu Demokratie, Rechts-
staat, Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit befragt worden. Es sei unzulässig, wenn das Verwal-
tungsgericht in der mündlichen Verhandlung plötzlich ohne Vorhersage anfange zu prüfen, ob ein
Kläger das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung verstanden habe.

Der Kläger beantragt,
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das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 26.4.2007 - 11 K 3637/06 - abzuändern,
den Bescheid der Beklagten vom 18.12.2006 aufzuheben und die Beklagte zu verpflich-
ten, ihn einzubürgern sowie

die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren für notwendig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagte ist der Ansicht, das Verwaltungsgericht sei nicht zwingend an das Ergebnis des
„Deutschtests“ gebunden. Es könne sich vielmehr selbst ein Bild davon machen, ob die aktuellen
Sprachkenntnisse den Anforderungen des § 11 Nr. 1 StAG genügten. Der Kläger habe sich in der
Verhandlung nicht so artikulieren können, dass seine Aussprache für einen Dritten, der den Umgang
mit ihm nicht gewohnt sei, verständlich gewesen wäre. Der Prozessbevollmächtigte des Klägers sei –
bedingt durch den persönlichen Kontakt und dem daraus resultierenden Umgang mit der Ausspra-
che des Klägers – zwar in der Lage gewesen, den Kläger zu verstehen. Dies bedeute jedoch nicht, dass
die Worte des Klägers auch von einem Dritten zu verstehen gewesen seien. Es sei erforderlich, dass
ein Einbürgerungsbewerber sich auch gegenüber Dritten verständlich machen könne und nicht bloß
von Personen verstanden werde, die sich in seinen „Slang“ eingehört hätten. Überdies sei es möglich,
dass sich die Sprachkenntnisse seit Absolvierung des Sprachtests verschlechtert hätten. Zum einen
sei anzunehmen, dass sich der Kläger auf den Sprachtest vorbereitet habe; zum anderen sei es ge-
läufig, dass Fremdsprachenkenntnisse im Laufe der Zeit verloren gingen, wenn sie nicht aufgefrischt
würden. Weiter sei der Kläger im Verhandlungstermin nicht in der Lage gewesen, zu sagen, was er
unter einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung verstehe. Sprachkenntnisse und das Ver-
stehen des Sinngehalts des Bekenntnisses zur freiheitlich demokratischen Grundordnung könnten
durchaus im Laufe der Jahre verloren gehen. Daher sei es zulässig, dass sich das Verwaltungsgericht
in der mündlichen Verhandlung selbst ein Bild davon mache, wie es sich im maßgeblichen Entschei-
dungspunkt verhalte.

In der mündlichen Verhandlung vom 20.2.2008 hat der Senat den Kläger informatorisch angehört
sowie die Herren . . . und . . . als Zeugen vernommen. Insoweit wird auf das Sitzungsprotokoll ver-
wiesen.

Dem Gericht liegen die einschlägigen Einbürgerungsakten der Beklagten und die Gerichtsakten 11
K 3637/06 des Verwaltungsgerichts Stuttgart vor. Diese Akten waren Gegenstand der mündlichen
Verhandlung; hierauf und auf die im Verfahren gewechselten Schriftsätze wird ergänzend Bezug
genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Berufung des Klägers hat keinen Erfolg. Sie ist nicht begründet. Das Verwaltungsgericht
hat seine Klage zu Recht abgelehnt, denn der Kläger hat keinen Anspruch darauf, eingebürgert zu
werden (vgl. § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).
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Allerdings spricht vieles dafür, dass der Versagungsgrund des § 11 Nr. 2 StAG nach derzeitigem Sach-
stand nicht gegeben ist, weil die Beklagte die Anknüpfungstatsachen für die angeblichen einbürge-
rungsschädlichen Aktivitäten des Klägers nicht nachgewiesen haben dürfte. Dies kann jedoch ebenso
offen bleiben wie die Frage, ob die derzeit vorhandenen deutschen Sprachkenntnisse des Klägers
noch für eine Einbürgerung ausreichend sind i.S.v. § 11 Nr. 1 StAG. Denn es fehlt jedenfalls an dem
erforderlichen Bekenntnis des Klägers zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grund-
gesetzes und an einer wirksamen sog. Loyalitätserklärung (§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StAG).

Ein Einbürgerungsanspruch des Klägers nach § 10 StAG würde voraussetzen, dass er sich zur frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland
bekennt und erklärt, dass er keine Bestrebungen verfolgt oder unterstützt oder verfolgt oder unter-
stützt hat, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit
des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsfüh-
rung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben oder
die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Be-
lange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, oder dass er glaubhaft macht, dass er sich von der
früheren Verfolgung oder Unterstützung derartiger Bestrebungen abgewandt hat (§ 10 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 StAG).

Der Zweck des Bekenntnisses zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist darin zu se-
hen, die Einbürgerung von Verfassungsfeinden und die daraus herrührende Gefahr für die staatliche
Ordnung zu verhindern. Die persönlich abzugebende Erklärung soll dem Einbürgerungsbewerber
die Notwendigkeit einer glaubhaften Hinwendung zu den Grundprinzipien der deutschen Verfas-
sungsordnung unmittelbar vor seiner Aufnahme in den deutschen Staatsverband vor Augen führen.
Deshalb werden ihm über die Erfüllung sonstiger Integrationszeichen hinaus sowohl ein aktives
persönliches Bekenntnis als auch die Bestätigung eines nicht verfassungsgefährdenden Verhaltens
in Vergangenheit und Gegenwart abverlangt. Hieraus soll zugleich darauf geschlossen werden, dass
von ihm auch nach der Einbürgerung keine Gefahr für Bestand und Sicherheit des Staates sowie
dessen Grundordnung ausgeht. Insoweit reicht ein rein verbales Bekenntnis des Einbürgerungsbe-
werbers zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung zur Erfüllung der Einbürgerungsvoraus-
setzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StAG nicht aus; das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen
Grundordnung muss auch inhaltlich zutreffen, stellt mithin nicht nur eine rein formelle Einbürge-
rungsvoraussetzung dar. Ein Eingebürgerter wird selbst Teil der staatlichen Gemeinschaft, die er nach
dem Grundsatz der Rechts- und Wahlgleichheit mitbildet und mitträgt. Daher ist es nicht nur sach-
gerecht, sondern geradezu geboten, die Verleihung staatsbürgerlicher Rechte von einem glaubhaften
Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung abhängig zu machen (vgl. Dollinger/
Heusch, VBlBW 2006, 216, 220). Gleiches gilt für die zusätzlich zum Bekenntnis zur freiheitlichen
demokratischen Grundordnung abgegebene Loyalitätserklärung (vgl. bereits Beschluss des Senats
vom 12.12.2005 - 13 S 2948/04 -, NVwZ 2006, 484).

Daraus folgt zwingend, dass der Einbürgerungsbewerber zumindest einfache Grundkenntnisse der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung besitzen und den Inhalt der von ihm abgegebenen
sog. Loyalitätserklärung verstanden haben muss. Denn wenn es sich hierbei nicht nur um formale
Einbürgerungsvoraussetzungen in Form eines bloßen Lippenbekenntnisses handelt, müssen das Be-
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kenntnis und die Erklärung von einem entsprechenden Bewusstsein des Einbürgerungsbewerbers
getragen sein.

Hieran fehlt es im Falle des Klägers. Auch wenn die Anforderungen an einen Einbürgerungsbewerber
nicht überspannt werden dürfen, sind diese zumindest dann nicht erfüllt, wenn wie im Falle des Klä-
gers noch nicht einmal rudimentäre Grundkenntnisse über die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung vorhanden sind und auch der Inhalt der sog. Loyalitätserklärung offenkundig nicht verstan-
den worden ist. Vor dem Verwaltungsgericht hatte der Kläger auf Frage nach dem am 24.9.2003 abge-
gebenen Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung geantwortet, hierüber wisse
er nichts; weitere Fragen des Gerichts zu beantworten hat er sich geweigert. Auch in der mündlichen
Verhandlung vor dem Senat hat der Kläger eingeräumt, den Inhalt und die Bedeutung der von ihm
abgegebenen sog. Loyalitätserklärung nicht verstanden zu haben. Er habe (lediglich) gewusst, dass
er sich dem Land gegenüber respektvoll verhalten müsse, also loyal sein müsse gegenüber den Ge-
setzen, der Polizei und den Gerichten des Landes. Bei Abgabe der sog. Loyalitätserklärung habe die
zuständige Beamtin ihn nicht nach deutschen Gesetzen und solchen Dingen gefragt; es habe keinen
„Politiktest“ gegeben. Auch derzeit besitzt der Kläger keine entsprechenden Kenntnisse. Die Frage
des Vorsitzenden, was in politischer Hinsicht der Unterschied zwischen Deutschland und Sri Lan-
ka sei, konnte er nicht beantworten. Auf die weitere Frage, ob er Grundrechte oder Menschenrechte
kenne, hat er darauf verwiesen, dass man machen müsse, was einem die Gerichte, das Gesetz oder die
Polizei sagten. Damit hat er indes die Bedeutung der Grundrechte grundlegend missverstanden und
sogar eher in ihr Gegenteil verkehrt. Lediglich soweit er weiter angegeben hat, Mann und Frau seien
gleich, hat er ansatzweise den Inhalt eines Grundrechts wiedergegeben. Eine für eine Einbürgerung
ausreichende Kenntnis der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stellt dies aber offenkundig
nicht dar.

Auch eine Einbürgerung im Ermessenswege nach § 8 StAG kommt nicht in Betracht. Nach
Nr. 8.1.2.5 VwV-StAR – die über Art. 3 Abs. 1 GG das Ermessen der Behörde bindet – setzt die Er-
messenseinbürgerung ebenfalls ein wirksames Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung und eine entsprechende Erklärung voraus.

Der von dem Kläger hilfsweise gestellte Beweisantrag ist nach alledem abzulehnen. Zum einen ist die
unter Beweis gestellte Tatsachenbehauptung des Klägers, dass der Vorsitzende der Kulturvereinigung
der Tamilen eingebürgert worden sei, von der Beklagten nicht bestritten worden. Auch der Zeuge
. . . vom Landesamt für Verfassungsschutz hat diese Tatsache in der mündlichen Verhandlung vor
dem Senat mittelbar dadurch eingeräumt, dass er angegeben hat, insoweit laufe ein Rücknahmever-
fahren. Daher sieht der Senat keinen Anlass, an dieser Behauptung zu zweifeln und darüber Beweis
zu erheben. Zum anderen ist für den Senat nicht ersichtlich, weshalb die Frage, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen andere Personen eingebürgert worden sind, für den vorliegenden Rechtsstreit
entscheidungserheblich sein könnte; auch der Kläger hat nicht aufgezeigt, weshalb dies der Fall sein
sollte.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 2 VwGO.

Die Revision ist nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des § 132 VwGO nicht vorliegen.

8



Beschluss vom 20. Februar 2008

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird gemäß § 52 Abs. 1 GKG auf

10.000,– EUR

festgesetzt. In Anlehnung an Nr. 42.1 des „Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit“ (ab-
gedruckt in NVwZ 2004, 1331) geht der Senat bei Streitigkeiten über einen Einbürgerungsanspruch
vom doppelten Auffangwert pro Person aus.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO).

Vorinstanz: VG Stuttgart, Urteil vom 26.4.2007, 11 K 3637/06
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